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Sofortiger Baustopp für Großprojekte (im Münchner Südosten),
solange keine gesicherten Maßnahmen für eine spürbare
Verkehrsentlastung bestehender Siedlungsgebiete und keine optimale
ÖPNV-Anbindung der Neubaugebiete bestehen;

Empfehlung Nr. 21 der Bürgerversammlung des
15. Stadtbezirkes Trudering-Riem am 10.11.2004
Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 08828

Unser Zeichen: 1.1/10/06           

Sehr geehrte Frau Professor Thalgott,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 15 Trudering-Riem hat sich in seiner Sitzung am 19.10.2006 mit der
o.g. Thematik befasst und einstimmig Folgendes beschlossen:

Der Beschlussentwurf zur Empfehlung Nr. 21 der Bürgerversammlung des 15. Stadtbezirks
Trudering-Riem vom 10.11.2004 wird abgelehnt.

Diese Entscheidung wird unter anderem dadurch begründet, dass sich der Antragssteller
sinngemäß d.h. insbesondere im Rahmen der für Verwaltungslaien zulässigen semantischen
Unschärfe auf die Bauleitplanung bezieht und nicht auf die Durchführung konkreter
Baustopps.

Folglich kann die Empfehlung nicht durch die laufende Verwaltung und damit als
Entscheidungsangelegenheit des BAs behandelt werden, sondern muss zur Entscheidung
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dem Stadtrat als dem für die Bauleitplanung zuständigen Hauptorgan der LHM vorgelegt
werden.

Im übrigen wäre es auch vollkommen unverständlich, warum eine BV-Empfehlung
satzungswidrig erst nach 2 Jahren beantwortet würde, wenn sie lediglich als Geschäft der
laufenden Verwaltung zu behandeln wäre.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Kronawitter
Vors. des BA 15

Anlage:
Originalbeschluss


